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Die Stadt Liestal erlåsst, gestilEt auf $ 2 - 7 und 37 ff. des kantonalen Raum-
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Vorschriften zur Quartierplanung Mühlematt, bestehend aus:
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1:500
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Weitere Grundrisspläne und Schnitte gelten als Richtlinien. Diese Pläne sowie
das Richtmodell dienen als Beurteilungsrichtlinien für die kubische Gestaltung
bar. filr die Detailplanung im Rahmen des Baugesuchsverfahrens und unterlie-
gen nicht dem Beschluss- und Genehmigungsverfahren.
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abstützen. Es s,nd d¡es ¡m Wesentlichen S 37 ff. des RBG, in
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slnd

Die Qu art¡erplan-Vorschriften sind g rundeigentumsverbindl¡ch
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QP-Bestandteile

Zweck

Ziele

Erlass

Die Stadt Liestal erlässt, gestützt auf $ 2 - 7 und 37 ff. des kantonalen Raum-
planungs- und BaugeseEes (RBG) vom 8. Januar 1998, Quartierplan-
Vorschriften zur Quartierplanung Mühlematt, bestehend aus:

dem Quartierplan "Mllhlematt" (Situationsplan / Schnittplan) im Massstab
1:500
dem Quartierplan-Reglement

Weitere Grundrisspläne und Schnitte gelten als Richtlinien. Diese Pläne sowie
das Richtmodell dienen als Beurteilungsrichtlinien für die kubische Gestaltung
bzw. für die Detailplanung im Rahmen des Baugesuchsverfahrens und unterlie-
gen nicht dem Beschluss- und Genehmigungsverfahren.

S f Zweck und Ziele der Planung

1 Die Quartierplanung "Mühlematt" bezweckt eine geordnete, haushälterische
und sinnvolle und umweltgerechte NuEung des Bodens in dem gemäss Ent-
wicklungsplan'95 definierten Entwicklungsgebiet "Gasstrasse - Kantonal-
bank",

2 Mit diesem Quartierplan werden im Wesentlichen folgende Ziele verfolgt:
. NuEung des Flächenpotentials auf dem EBL-Areal im Sinne einer haus-

hälterischen Bodennutzung
. Konzentration der ParkpläÞe im Parkhaus anstelle grossflächig verteilter

Parkierungsflächen
. gualitätsvolle Bebauung unter Beri¡cksichtigung der schüEenswerten Bau-

ten der EBL
. Anbieten von Mischnutzung gemäss TeiÞonenvorschriften Zentrum sowie

Entwicklungsplan '95
. Ermöglichen von zusäElichen Nutzflächen für Spital (Sanität) und EBL zur

Stärkung und Weiterentwicklung deren Standorte in Liestal
. Qualitätsvolle, Ökologische Massnahmen in der Siedlung verbunden mit

dem GerryässerschuE sowie der Aussenraumaufwertung

Kommentar/ Hinweise

Der Erlass def¡n¡eft die massgebenden gesetzlichen Grundla-
gen, worauf s¡ch die vorlìegenden Quaft¡erplan-Vorschriften
abstützen. Es s,nd dres im Wesentlichen $ 37 ff. des RBG, rn
welchen lnhalt und Verfahren der Quaftierplanung festgelegt
srnd.

Die Quartierplan-Vorschr¡ften s¡nd grunde¡gentumsverbindlich
und bilden die öffentl¡ch-rechtliche Zonen- bzw. Nutzungs-
und Ersch/iessungsplanung ¡m Areal der Quaftierplanung
Mühlematt.

Die Bebau ungsstud¡e M ü hlematt wu rde vom Architekt u rbti ro
Ofto + Partner AG, Lresfa/ entw¡ckelt.

Zweck und Ziele der Quartierplanung sind im Sinne von $ 37
und 39 RBG in den QP-Vorschriften festgelegt worden und
stützen sich auch auf die Entwicklungsstrategie des Entwick-
Iungsplanes'95 sow¡e auf die Z¡ele / Best¡mmungen der Teil-
zonenvorschr¡ften Zentrum der Stadt Lresta/.

D¡e Qual¡t¿átsziele werden im Rahmen der baulichen Realsie-
rung des Areals "Mühlematt", gestützt auf die QP-
Vorsch riften, verbindlich umgesetzt.

Ausführungen zur Bebauung und Aussenräume inkl. darauf
aufbauende Vorprcjekt-Optinierungen vgl. Planungs- und
Begleitbericht (Bebauungsstud¡e von Otto + Paftner, Planung
Architektu r Bau au sfüh rung AG).

M¡t der Quaft¡erplanung sind die Aussagen und Massnahmen
vom LEK (Landschaft sentw¡ckl ung skonzept) der Stadt Llesfa/
zu beriicks¡chtigen.

Quartierplan-Reglement Quartierplanung "Mühlematt", Lieslal



Geltungsbereich

Verbindlichkeit der Plan-

inhalte

Art der baulichen
Nutzung

Nebenbauten

dcúc Erwsgungen ßRB b. "Konzeptionelle Festlegungen" sind grundeigenttimerverbindlich, jedoch
wird keine exakte Lage definiert. Sie zeigen die konzeptionelle Funktionalität
auf, welche im Umgebungsplan definitiv zu sichern ist.

S 3 Art der baulichen Nufuung

S 2 Geltungsbereich und Verbindlichkeit

1 Die Quartierplan-Vorschriften gelten ftir das Areal innerhalb des rot punktier-
ten Perimeters Quartierplan "Milhlematt'. Planelemente ausserhalb des
Quartierplan-Perimeters haben lediglich orientierenden Charakter.

2 Es werden folgende grundeigenttimerverbindliche Ptaninhalte gemäss der
Legende im Quartierplan (Situation und Schnitte 1:500) unterschieden:

a. "Exakte Festlegungen" werden lagegenau und exakt bestimmt.

Die Art der baulichen NuÞung wird wie folgt festgelegt:

Bestehende Bauten I bis 6 sowie Baubereiche B und G
Mischnutzung im Sinne einer Zentrumszone gemäss $ 22 RBG

Baubereich A
MischnuEung im Sinne einer Zentrumszone gemäss $ 22 RBG
und explizit Parkierung

2 Die Art der NuEung für Nebenbauten richtet sich nach den Quartierbedürfnis-
sen: Es muss sich bei der NuEung um siedlungsausstattende Quartierinfra-
struktur handeln.

Kommentar/ H¡nwe¡se

Sreñe Quadrep,an (S,Tuations- und Schnittplan)

z.B.: lm Quartierplan wird eine öffentliche Fusswegvefuindung
Ronzept¡onell festgelegt. Damit wird ausgesagf, dass zwrschen
Ergolzufer u nd Mühlemattstrasse e,ne F u ssgängeNerbindu ng
erstellt werden muss. /rn Umgebungsplan lst drese verbindlich
umzusetzen, deren Lage kann jedoch gernäss optimaler Pro-
j ektau sf ü h ru ng defi n i ett w e rden.
M¡t dieser Unterscheidung w¡rd d¡e für d¡e Qua¡tierylanung
n otwendige F lexib i I ität g ewàh tt.

Möglîche Nuhungø Baube¡eich A sindz.B.:

Lager, Werkareal, Pañerung, Büro, Aufenthaltsràume, Schu-
Iungsräume etc.

z. B. Entsorg ungsinfnstruktu ren, Geräteschopf , U nterstände,
Überdachungen u. a. m.

2Quartierplan-Reglement Quartierplanung "Mühlematt", Uestal



Begriff und Berechnung

Nicht zur BGF wird ge-
rechnet:

S 4 Mass der baulichen NuEung

1 Das Mass der baulichen NuEung wird mittels der anrechenbaren Bruttoge-
schossfläche (BGF) der Gebäude ermiftelt. Davon ausgenommen sind die
PW-Parkplätze (ohne Sanitätsfahrzeuge) im Baubereich A, deren bauliche
NuEung durch die maximale ParkplaEzahl festgelegt wird (vgl. $ 7 Abs. 3).
Als anrechenbare Bruttogeschossfläche gilt die Summe aller dem Wohnen,
Arbeiten und Gewerbe dienenden und hierfür venrvendbaren ober- und unter-
irdischen Geschossflächen sowie die Parkierungsflächen der Sanitätsfahr-
zeuge. Die Mauer- und Wandquerschnitte werden mitgerechnet.

2 Nicht zur anrechenbaren Bruttogeschossfläche (BGF) zählen:
. Kellerräume im Untergeschoss
. Lager im Untergeschoss inkl. der zugehörenden Erschliessungsanlagen

(LifUTreppen, Gänge etc.)
. unterirdische Parkierungsanlagen
. Erschliessungsanlagen der Einstellhalle und des Parkhauses (2.8. ilber-

deckte Rampe)
. Gebäudeflächen und Rampen ftir Warenannahme und An- / Auslieferung

innerhalb und ausserhalb des Gebäudes
. offene und verglaste Atrien und Terrassen
. Räume und Bauteile für Betriebstechnik und für Gebäudeinfrastruktur (Lüf-

tung / Wärme / Klimatisation etc.)
. Flächen und Räume filr Ver- und Entsorgungsanlagen / -einrichtungen
. Dachvorsprtlnge, Vordächer Ein- und Ausgänge sowie Anlieferung etc.
. Fluchtkorridore, Fluchtwege, Fluehttreppen sofern sie nicht der Allgemei-

nerschliessung dienen.
. Korridore, Treppen und Lifte, die ausschliesslich nicht anrechenbare

Räume erschliessen
. offene Aussentreppen
. offene und überdeckte VeloabstellpläÞe

Kommentar/ Hinwe¡se

Eruffogescfrossflächen-Def¡n¡tion srnngernåss S 49 Abs. 2
RBV,

Für d¡e Flächen der Parkierungsnutzung ¡m Baubercich A
werden n¡cht d¡e max. BGF sondem die max. Anzahl Park-
plätze für PWs festgelegt. Für d¡e übrigen Nutzungen (Lager,
Sanität und Sanìtätsfahrzeuge etc.) gilt ¡edoch die max. BGF

3Quartierplan-Reglement Quartierplanung "Mühlematt", Liestal



Bruttogeschossfläche

NuEungstransporte

Lage der Bauten

Baubereiche A bis C

Übenagen der Baube'
reiche

Bestehende Bauten /
Baubereiche ftir Erweite-
rungsbauten

3 Die maximalzulässige Bruttogeschossfläche pro Baubereich resp. bestehen-
de Baute beträgt:

Baubereich / best. Baute Zulässige BGF

Baubereich A (Parkhaus) 1'990 m2 (exkl.

Baubereich B 2'040m2

Baubereich C 1'070 m2

Total BGF Baubereiche A bis C llaximalwert 5'100 m2

Best. Bauten 1 bis 6 BGF bestehend +l'000 BGF

4 Ftlr die Baubereiche A bis C wird je eine Bruttogeschossfläche festgelegt.
Geringfügige Verschiebungen von Bruttogeschossflächen von einem Baube-
reich in einen anderen sind zulässig, sofem das Gesamtkonzept nicht nach-
teilig beeinflusst wird. Sie bedtirfen der Zustimmung des Stadtrates.

S 5 Lage, Grösse und Gestaltung der Bauten

1 Für die Lage und Grösse (Grundfläche, Gebäudeprofil) der Bauten und Anla-
gen sind der Quartierplan sowie die nachstehenden Quartierplanbestimmun-
gen massgebend.

2 Die Baubereiche A bis C im Situations- und Schnittplan begrenzen die Lage
der Gebäude. In Beachtung der GrundsäEe des Bebauungskonzeptes ist die
Anordnung innerhalb der Baubereiche frei.

3 Nicht zur baulichen NuEung zählende Bauten und Bauteile dürfen als Anbau-
ten an die Hauptbauten die Begrenzung der Baubereiche übenagen bantr.

ausserhalb der Baubereiche platsiert werden.

4 Bauliche Massnahmen und Enreiterungen in Form von Enitæiterungsbauten
der bestehenden Bauten im Sinne von $ 4 Abs. 3 sind innerhalb der Baube-
reiche für Enreiterungsbauten möglich, sofern sie in das Gesamtkonzept in-
tegriert werden.

Kommentar/ Hinwe¡se

Für die Parkierungsnutzung der PWs im Baubere¡ch A witd
keine max. BGF sondem e¡ne max. Anzahl Parhplittze festge-
legt (vgl.s 7 Ábs. 3).

Nachvollzug der Brultogeschosstlåiche (BGF)

BGF pro¡ekt¡erte Gebäude gem. Arch¡tekturprojel<t
(Stand: Nov.'10) 4'938 m2
davon: BGF Baubereich A (ohne Parking) 1'924 m2

BGF Baubereich B 1'976 m2
BGF Baubereich C 1'038 m2

BGF Reserye ca.+ 3.3 Yo + 162 m2

max. BGF Baubereiche A bis C
(ohne Flächen zur Pw-Parkieruns)

5'100 m2

Siehe Quartierplan (Sitøattbns- und Schniftplan)

Mit der Flexibilität der Bauköryer ¡nnerhalb Baubereiche soll
eneicht werden, dass auf Stufe des Baugesuches ein ange-
rnessener begründbarer Projel<tierungsspielraum bewahft
ble¡bt.

Vonussetzung ist d¡e Abst¡mmung und lntegrat¡on der Bauten
und Bauteile in das Gesamf-Úberbauungskonzept ¡m Rahmen
der Projel<tpläne im Baugesuchsverfahren (2.8. überdecl<te
Veloabstellpl ätze etc. ).

4Quart¡erplan-Reglement Quartierplanung "Mi¡hlematt", L¡estal



SchüEenswertes Ge-
bäude Mühlemattstras-
se 10 (Werkgebäude)

SchtlEenswertes Ge-
bäude Mühlemattstras-
se 4 (Dieselmotorg+.
bäude)

Bestehende Baute Nr. 1

Nebenbauten

Unterirdische Bauten
und Bauteile

Gebäudeprofile

s SchüEenswert ist das äussere Erscheinungsbild, insbesondere ist die dreitei-
lige Gliederung des ehemaligen Werkgebäudes in einen Mittelteil und zwei
Kopfbauten, welche sich durch deren Höhe und Form kennzeichnen, beizu-
behalten. Die Rundbogenfenster, Blendarkaden und das zentrale Portal sind
zu erhalten. Der Stadtrat kann in Zusammenarbeit mit der kantonalen Denk-
malpflege im Rahmen des Baugesuchsverfahrens gêringfUgige Eingriffe im
äusseren Erscheinungsbild beantragen.

6 Die prägenden Elemente des äusseren Erscheinungsbildes des ehemaligen
Dieselmotorgebäudes sind zu erhalten. Diese beinhalten die blockhafre, drei-
achsige Gebäudeform mit Flachdach und Glasoblicht sowie die zeittypischen
Stilelemente. Bauliche Verånderungen sind mÖglich. Bautiche Anderungen
der Substanz oder Konstruktion kann der Stadtrat unter Würdigung der be-
trieblichen Funktionalität des Gebäudes im Rahmen des Baugesuchsverfah-
rens beantragen.

7 Zur Verbesserung der Sichtverhältnisse und der Strassenverhältnisse kann
die bestehende Baute Nr. 1 abgebrochen werden.

8 a. Als Nebenbauten gelten eingeschossige Bauten, welche nicht einer Wohn-
oder Geschäftsnutzung dienen. Diese dürfen ausserhalb der Baubereiche
plaEiert werden.

b. Die Summe aller Grundflächen für Nebenbauten im QP-Areal darf 400 m2

nicht überschreiten.

s Unterirdische Bauten dürfen erstellt werden, auch wenn sie im Quartierplan
nicht eingezeichnet sind. Sie dilrfen nach Aussen nicht in Erscheinung treten
und das bauliche, betriebliche und aussenräumliche Gesamtkonzept nicht
beeinträchtigen.

Der Bau von unterirdischen Bauten und Bauteilen hat in Bertlcksichtigung des
GrundwasserschuEes zu erfolgen. Entsprechende Vorkehrungen sind im
Baugesuchsverfahren sichezustellen.

10 a. Für die Definition der Gebäudeprofile (max. GebäudehÖhe) ist der Quartier-
plan (Situations- und Schniþlan) massgebend. Der Dachrand darf die Gebåu-
dehöhe um maximal 0.50 m tiberragen. Abstuzsicherungen, Flachdachbrüs-
tungen etc. dtlrfen das Gebäudeprofilder Hauptbauten vertikalt¡berragen, s¡e
haben sich dem Erscheinungsbild der gesamten Überbauung anzupassen
und untezuordnen.
b. An- und Nebenbauten dürfen eine GebäudehÖhe von 4.5 m nicht tiber-
schreiten.

Kommentar/ Hinweise

Gestützt auf das BIB

Gestützt auf das BIB

Voñehalten sind Vereinbatungen im QP-Veftrag.

Quartierplan-Reglement Quartierplanung "Mûhlematt", Liestal



Dachform
und -Begrtlnung

Technische Bauteile
auf dem Dach

Städtebauliche
Einpassung

H indemisfreie Bauvræise

Renovationen / Ergän-
zungen an Bauten

c. Die Gebäudehöhe der En¡veiterungsbauten der bestehenden Bauten
wird nicht eingeschränkt, sie ist städtebaulich und architektonisch zu begrtin-
den.

ll Als Dachform für die Bauten der Baubereiche A bis C wird das Flachdach
festgelegt. Das Flachdach des Parkhauses ist so auszubilden, dass es über
die gesamte Fläche des Dachparkings reicht und keine StüÞen an der Fas-
sade aufweist. Es ist in einer feinen Konstruktion auszuführen. ln gestalteri-
scher Hinsicht wird somit als Gebäudehöhe des Parkhauses die Oberkante
des 6. Geschosses gelesen. Für die Nebenbauten ist die Dachform frei. Bei
Erweiterungsbauten von bestehenden Bauten ist die Dachform städtebaulich
und architektonisch zu begründen.

Die nicht einer NuÞung zugewiesenen Bereiche der Dachflächen der Haupt-
bauten sind extensiv zu begrtlnen. Für Nebenbauten ist die extensive Dach-
begrtinung wilnschensu¡ert.

12 Oblichter, Entltlfiungsbauteile, Energieanlagen, Lifttlberfahrten u.ä. kÖnnen
das Dach der Hauptbauten überragen, auch wenn die zulässige Gebäudehö-
he dadurch tlberschriften wird.
Technische Bauteile müssen sich bezüglich des Erscheinungsbildes gegen-
tiber dem Hauptbau unterordnen. Auf eine gute Einpassung der technischen
Bauteile ist besonders zu achten. Je nach Art des Bauteiles oder der Materia-
lien sind Sichtschu2massnahmen vorzunehmen.

13 Die Bebauung ist hinsichtlich Architektur, Material und Farbe sorgfältig so zu
gestalten, dass eine gute Einpassung in die bauliche und landschaftliche Um-
gebung gewährleistet ist. lm Rahmen des Baugesuchsverfahrens, sowie bei
spaterén umfassenderán Renovationen, hat dei Stadtrat ein Mitspracherecht
beztlglich Gesamterscheinung der Überbauung.

1a Gebäudeerschliessungen sind so zu gestalten, dass ihre BenüEung auch
Behinderten möglich ist. lnsbesondere sind Hauszugånge, Lifte sowie Zugän-
ge zum Parkhaus, zu Einstellhallen und zu Dienstleistungsbetrieben, Büros
etc. rollstuhlgäng¡g zu gestalten. Des Weitem sind rollstuhlgerechte Parkplät-
ze zu erstellen.

ts Allfällige spåtere Renovationen und Änderungen von Bauten sowie nachträg-
lich ein- banr. angebaute Gebäudeteile dürfen das Gesamtbild der Quartier-
plan-Überbauung nicht beeintråchtigen. Sie sind in ihren r¡vesentlichen archi-
tektonischen Merkmalen aufeinander abzustimmen.

Kommentar / Hinwêise

Dìe bestehenden Bauten weisen sehr unfersc/¡redliche Gebiàu-
dehöhen auf. Daher können keine Gebäudehöhen für deren
mög l¡chen Erwe¡terungsbauten festgelegt werden.

D¡e extensive Begrünung der Dächer dìent als ökologische
Ausgle¡chsfläche im Siedlungsraum und hat Retensionswir-
kung bei Starkregen.

Die bestehenden Bauten we¡sen sehr unterschiedliche Dach-
formen auf. Daher können ke¡ne Dachfomen für deren mögl|
chen Erweiterung sbauten festgelegt werden.

Empfehluna für Dachbeoriinunq: Venvendung von e¡nheimi-
scñem Saatgul (2.8. "Basler Pflanzenmischung für extensive
Dachbegriinungen"). Als Suåsfrat nacl¡ Mögl¡chke¡t natürliches
Bodenmateñal wählen und einbauen.

vgl. auch S 6 des QP-Reg/e¡nentes

Veñ¡ndlich istzu beachten: S 108 RBG vom 8. Januar 1998

Als empfehlende Richtlinie: Norm SIA 500 "Hindemisfreie
Bauten".

6Quartierplan-Reglement Quart¡erplanung "Mühlematt", Liestal



$ 6 lVuúzung und Gestaltung desAusseraumes

GrundsaE r Die NuEung, Gestaltung und Bepflanzung des Aussenraumes ist im Quar-

siehe Erø,åguns.n ßÂÞ tlelPLqn-konzeptionell festgelegt. Für die Bepflanzung sind standortgerechte
- '-"'- und einheimische Arten zu wählen.

Ftir die definitive Anlage des Aussenraumes ist im Baugesuchsverfahren ftir
die durch das Bauvorhaben beeinflusste Umgebung der jeweiligen Bauetappe
ein detaillierter Umgebungsplan mindestens im Massstab l:200 mit allen not-
wendigen Schnittplänen und Höhenkoten (Terrainmodellierung) einzureichen.
Der Umgebungsplan beinhaltet insbesondere die Ausgestaltung des Aussen-
raumes, die Art der Grün- und Freiflächen, die Art der Bepflanzung, die ge'
naue Lage und Dimension der Ein- und Ausfahrten zu Parkierungsanlagen,
die Art der Beläge, sowie die Dachgestaltungen und -begrünungen. Weiter
berilcksichtigt der Umgebungsplan ökologische Massnahmen wie Fassaden-
begrfinungen, Nisthilfen für Vögel und Fledermäuse.

3 Die Freiflächen sind gemäss den NuEungsansprüchen zu gestalten und aus-
zustatten. lm EBL-Areal sind insbesondere Parkierung, Umschlag, Lagerplät-
ze etc. vozusehen. Auf nicht gewerblich genutzten Flächen sind wo möglich
für die Befestigung von Oberflächen wasserdurchlässige Materialien zu ver-
wenden.

Kommentar/ Hinweise

Siehe Quartiery/an (Srtuations- und Schn¡ttplan)
vgl. Anhang R ZRS

Ðer Umgebungsplan ,st das lnstrumentarium für d¡e definit¡ve
Festlegung der Bestandte¡le und Elemente des ,Aussenrau-
mes ¡n Lage, D¡mension¡erung und Ausgestaltung auf der
Sfufe des Bauge su ch sve íah ren s.

Ökologische Massnahmen werden vom LEK (Landschafts-
entwicklungskonzept) der Stadf L,esfa/ abgeleitet und sofem
sinnvoll in den Umgebungsplan aufgenommen.

Das Aussenraumkonzept wird ¡m Umgebungsplan im Rahmen
des Baugesucñes erste//¿

Umgebungsplan

,¡chc Ewggungen nn|

Freiflächen EBL-Areai
(os0

Freiflächen ArealWest 4 Die Freiflächen sind gemäss den NuEungsansprtichen nach einem einheitli-
chen Aussenraumkonzept zu gestalten und auszustatten. lm Areal West sind
insbesondere die Enreiterung des Gewässerraumes mit HochwasserschuE,
Grtinflächen, Aufenthaltsflächen, Umschlag und Parkierung vozusehen. Auf
nicht gewerblich genutzten Flächen sind wo möglich fiir die Befestigung von
Oberflächen wasserdurchlässige Materialien zu verwenden.

Grtinraum 5 Die im Quartierplan konzeptionellals Grünraum eingetragenen Bereiche sind

dehe Envãquno.n Rn¡ mit standortgerechter und einheimischer Bepflanzung auszugestatten und
dauernd zu erhalten.
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Bereich für UferschuÞ 8 Der Bereich für Uferschuts dient der Erhaltung und Aufwertung des Uferbe.
reiches als Lebensräume filr Pflanzen und Tiere. Die bestehende naturnahe
Vegetation und Bestockung sind geschätzt, sie dtlrfen nicht gerodet werden.
Vorbehalten bleiben Massnahmen für Pflege und Unterhalt. Es dilrfen keine
Massnahmen vorgenommen werden, die dem SchuÞziel widersprechen. Die
Uferbegleitvegetation ist r¡vo notvvendig im Sinne des Schutsziels mit standort-
gerechten, einheimischen Arten zu ergänzen.

SchuE und Pflegemas- e Sämtliche in den Quartierplan-Vorschriften bezeichneten Grün-Elemente sind,
snahmen . wie sie im Umgebungsplan auf Stufe Baugesuch konkretisiert werden, dau-

slehe Envãgungen fttt ernd zu erhalten und fachgerecht zu pflegen. Allftlllige ErsaEpflanzungen sind
rechÞeitig vozunehmen. Der Zweck und die Funktion sämtlicher Freiflächen
und Aussenanlagen muss dauernd geurährleistet vverden.

Bereich Enreiterung
GernËsserraum

6 Dieser Bereich ist im Sinne des GernÉsserschuEes und der ökologischen
verneEung so auszubilden, dass ein durch das GeuËsser beeinflusster Frei-
raum entsteht. Eine allfällige Bepflanzung hat mit standortgerechten und ein-
heimischen Arten zu erfolgen. Das Terrain ist im Sinne des Hochwasser-
schu2es so zu gestralten, dass eine Geftlhrdung durch überflutung möglichst
verhindert wird, wobei die Schutswirkung mindestens derjenigen der heute
bestehenden Hochwasserschu2mauer entsprechen muss. ln nachgewiese-
nen Fällen können harte Massnahmen zum Hochrryasserschutz erstellt wer-
den. Die Fusswegverbindung ist sichezustellen.

Kommentar / H¡nwe¡se

Roordinat¡on m¡t Hochwasserschutzmassnahmen des TBA auf
Parzelle 1125 und 3240.

Neu real¡sierbare BGF:
5Y00 m2 (Neubauten)

+ 1'000 m2 (Erweiterungsbauten/Anbauten) = 6'100 m2

Siehe Qu aftierplan (Situat¡on splan)

S¡ehe Qu aft¡erylan (Situ at¡onsplan)

AnteilGrünraum 7 Die im Quartierplan konzeptionell eingetragenen Bereiche "Grtlnraum" und

stehe Frwãsung* nñi :B^?Pich 
Erweiterung Gewässenaum" mi,¡ssen eine Fläche von mindestens

10o/o der gesamthafi neu realisierbaren BGF betragen.

S 7 Erscfilíessung und Parkierung
*\:;:,';':;::^:,:::,-

Erschliessungskonzept I Die Lage der Areal-Hanpt{Erschlie'ssung, der weiteren AreaþErschliessungen,

srehe Er,väsunse" ", fäï1?'ff.i:iî,ffi"1iË"Ëi,S?:ÅJ#*ii"J:f:ilifl?iil"i:::,5å'i"3äi
samtkonzept geuËhrleistet bleibt. Die genaue Lage ist im Umgebungsplan im
Rahmen des Baugesuchsverfahrens fesÞulegen.
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Abstellplätze

s¡ehc EtwãWngen RRF

Öffentliche Gehrechte a Die im Quartierplan definierte öffentliche Fusswegverbindung ist unentgeltlich

dehe Fnuãgungen RRD 
grundbuchrechtlich zu sichem'

S 8 Ver- und Entsorgung

Öffentliche Fusswegver-
bindung

Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung

Wärmeezeugung /
Energiekonzept

2 Die öffentliche Fusswegverbindung ist so zu konzipieren, dass unter Berück-
sichtigung der Bestimmungen in $ 6 Abs. 6 eine attraktive Fusswegverbin-
dung entsteht.

3 lm Parkhaus des Baubereiches A sind maximal 290 Parkplätze zugelassen,
uobei die ParkpläÞe für Sanitätsfahzeuge des Spitals nicht unter diese Be-
schränkung fallen. Die AbstellpläEe dürfen nur von Dauermietern genutzt
werden.

lm gesamten Quartierplan-Areal ist die ParkplaÞzahl auf 460 (inkl. Sanitäts-
fahzeuge des Spitals) begrenzt.

Die genaue Zahl der Parkplåtze ftir motorisierte Fahzeuge und Velos und
deren Anordnung sind jeweils im Rahmen des Baugesuchverfahrens zu er-
mitteln, planlich festzulegen bzur. auszuweisen.

I Betreffend der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung sind die ge-
seÞlichen Bestimmungen und die entsprechenden Reglemente der Stadt
Liestal massgebend. lm Sinne der generellen Enhmässerungsplanung (GEP)
ist neben der Schmutsabwasserbeseitigung, ftlr die Behandlung des anfallen-
den nicht verschmutzten Abwassers (Meteorwasser auf versiegelten Flächen
qnd Dächern usw.) ein Konzept zu erstellen z.B. fär Versickerung, Brauch-
wasser bei grösseren Wasserbeztigen, Ableitung etc., das der Genehmigung
des Stadtrates bedarf. Ein Wasseranschluss- und Kanalisationsgesuch ist bei
der Stadt Liestal spätestens mit den Baugesuchsakten einzureichen.

2 Für das Quartierplanareal ist ein Energiekonzept nach dem aktuellen Stand
der Technik mit folgenden Zielen zu erarbeiten: 1. Minimierung des Energie-
bedarfs (Wärme, Kålte, und Elektrizität); 2. rationelle Energienutzung und er-
r1çr,rerbqrg .Enefgje; 3. insÞesondere AnsghlUss an das FernwärmeneÞ des
Kantons. lnhalt und Umfang des Energiekonzeptes sind mit dem Amt ftir
UmweltschuE und Energie fnUe¡ unO dèr Stadt Liestal vor Einreictiirñg deb
Baugesuches abzusprechen.

Kommentar/ Hinweise

D¡e Anzahl Patuplàtze f¿ir dre Santätsfahaeuge des Sprfa,s
weden nicht beschrànl<t da sie dem Arbeiten (Sanität) dienen.
Somft isf die BGF des Baubere¡chs A für die D¡mensionierung
der Flâchen für die San¡tàtsfahzeuge massgebend.

Deta¡llierte Parkplatzb¡lanz: vgl. Planungs- und Begleitber¡cht /
Vetuehrsgutachten

Sicherstellung öffentl¡cher Fusswegveñ¡ndungen durch
Grundbuch-E¡ntrag: QP-Vertragsinhalt (vgl. $ l0 Aós. 2 QPR)

Grundlage für Behandlung des Sauberabwassers þ,Tdet das
Generelle Entwâsserungsprojeld (GEP) der Stadt LiesÍaL

Als Richtlinie gilt der aktuelle Le¡tfaden "Energie in der Ofts-
planung" vom Amt fùr Raumplanung und vom Amt fiir Um-
weltschutz und Energie Kt. BL.
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Minergie - Standard 4 Beheizte Räume in Neubauten in den Baubereichen A, B und C sind im Mi-
nerg ie-Stand ard zu erstellen.

Ftlr unbeheiáe Räume sowie Um- und Erweiterungsbauten der bestehenden
Gebäude gelten die geseÞlichen Vorschriften.

Abfallbeseitigung s Filr die Abfallbeseitigung gilt das Abfallreglement der Stadt Liestal. Konkrete

dehc Erwãgune",,,, 5::l:5.[i:i'{:it*"åil1,::iJ,",{1fl}[""i,lill.li#, 
t'adtrat im Rahmen des

Durchleitungsrechte 6 Durchleitungsrechte für private und öffentliche Werkleitungen (elektrische
Kabel, Wasser, Abwasser, Radio, Femsehen, Gas, Telefon) sind innerhalb
des Quartierplan-Perimeters zu gewåhren.

S9 Lärmschutz/ Hochwasserschue

Sonnenenergie
dehe Erwãgungen RRe

Belastu n g sg re nzvtre rt
ES III

Lärmbelastungsnach-
weis

Hochwasserschutz

Schu2 vor Über-
schwemmungen

dche Erwigungen RRB

3 Einrichtungen zur Gewinnung von Sonnenenergie sind enrünscht. r\uf eine

r Für das Quartierplan-Areal gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe (ES) ltl.

2 Allfällige Nachweise im Sinne von Art. 31 ff. der Lärmschutz-Verordnung sind
im Rahmen des Baugesuchsverfahrens zu erbringen.

3 ln dem als "zu erhaltender Hochwasserschutz" im Quartierplan eingetragenen
Bereich muss die bestehende Betonmauer ftlr die Geu¡ährleistung des Hoch-
wasserschuEes bestehen bleiben, oder eine mindestens gleichuertige Mass-
nahme die heutige Mauer erseEen.

4 Die Quartierplanung liegt im Überschwemmungsbereich der Ergotz und des
Orisbachs. Zum SchuE vor Überschwemmungen sind entweder Massnah-
men im Überschwemmungsbereich oder Massnahmen an den Gebåuden
vorzunehmen.
'a. 

Bei Massnahmen im Überschwemmungsbereich ist im Rahmen des
Baugesuchverfahrens nachzuweisen, dass diese den Eintritt von Wasser in
das Quartierplan-Areal verhindern.

Kommentar / H¡nweise

Ordentliches Baubew¡ll¡gungsverfahren nöt¡l, gestützt auf
gesetzliche Vorgaben in Verordnung zum Raumplanungs- und
Baugesetz IRBY) S 94 Abs. 1 e. RBV.

Details sind im Quañierplan-Vertrag zu regeln und allenfalls
im Grundbuch a/s Grundlast eintragen zu /assen.

Beufteilung Aussenlärmbelastung s. Planungsber¡cht.

Siehe Quaftierplan (Srïuafrbns- und Schnittplan)

Erläuterungen zur Gefahrenkarte Wasser vgl. Planungs- und
Begleitbericht.

Erläiuterungen zu Fliesstiefen der Überschwemmungen sowie
Berech n ung massgebende Hochwasserkote vgl. Plan u ng s-
und Begle¡tber¡cht
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Realisierungsvorgehen

Quartierplan-Vertrag

b. Erfolgen keine Massnahmen im Überschwemmungsbereich, ist im
Rahmen des Baugesuchverfahrens nachzuweisen, dass Gebäude und haus-
technische Anlagen durch mögliche Hochwasserereignisse von geringer Ein-
tretenswahrscheinlichkeit (Jährlichkeit 100 bis 300 Jahre) gemäss Naturge'
f;ahrenkarte nicht wesentlich beschädigt werden oder Folgeschäden verursa-
chen. Gebäudeteile, welche unterhalb der massgebenden Hochwasserkote
(308.2 m ü. M.) liegen, sind wasserdicht auszugestalten; unterhalb der mass-
gebenden Hochwasserkote sind ungeschützte Öffnungen in der Gebäudehäl-
le untersagt. Gebäudehüllen unterhalb der massgebenden Hochwasserkote
sind so zu erstellen, dass sie den möglichen Beanspruchungen (Wasser-
druck, Nässe, Schvvemmmaterial) durch mÖgliche Hochwasserereignisse ge-
nügen.
Femer ist der Abfluss des auf das Grundstück einströmenden Wassers bis
mindestens der massgebenden Hochwasserkote zu gewährleisten.

S f0 Realisierung / Etappierung / QP-Vertrag

r Die Realisierung der Quartierplanbebauung hat in Absprache mit der Stadt
Liestalzu erfolgen. Dies betrifft insbesondere den Werkleitungsbau, das Fest-
legen der Baustellenorganisation und des Baustellenverkehrs (inkl. Abbruch
bestehender Liegenschaften) und die Bauzeiten.

2 Die jeweiligen Grundeigentümerlnnen und -eigentümer resp. Berechtigten
haben sich gegenseitig alle ftir die Realisierung und die quartierplanmässige
Funktionsfähigkeit der Überbauung erforderlichen Landabtretungen und
Dienstbarkeiten einzuräumen. Dazu haben sie und die Stadt Liestal einen
Quartierplan-Vertrag abzuschliessen.

Kommantar / H¡nweise

Deta¡;rs srnd im Quartierplan-Vedrag und insbesondere im
B a u gesu ch sv effah ren zu reg eln.

Quadierplan-Vertragspu nkte (n ¡cht abschl¡essend aufgefü h tt
bzw. nur nach Beda¡f der Vettragspaftner zu regeln):

- Anpassung Grundeigentum (Parzeilierung) innerhalb QP-
Areal

- Finanzierung, Erstellung und Unterhalt der Verkehrs- und
Aufenthaltsflächen

- Anpassungen an Basisinfrastrul<tur der Stadt

- Sicherste/,ung Gebäudeschutz

- Beleuchtung derQuaft¡er-Erschliessungsflächen

- öffentl¡che und selektive Geh- und Fahnechte

- Bau-und Durchle¡tungsrechte, Unterbaurechte

- Erstellung und Nutzung gemeinschaftlicher lnfrastruktur
(P arkhau s, privatrechtl¡che Erschliessungen etc.)

- Unterhalt und Benutzungsrechte (Aussenraum etc.)

- Durchleitungsrechte

- Benutzungsrechte
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Etappierung

Pazellierung

Ausnahmen
allgemeiner Art

3 Wird die Bebauung etappenweise realisiert, so sind die Nebenanlagen wie
Parkierung, Freiflächen, Ver- und Entsorgungsanlagen, Zufahrten und Wege
usw. anteilsmässig so zu erstellen, dass der Bedarf ín der jeweiligen Etappe
gedeckt ist und eine spätere Realisierung der gesamten Uberbauung nicht
erschwert oder verhindert wird.

a Eine allfällige spätere Pazellierung des Areals ist zulässig. Durch diese darf
jedoch die ZielseÞung, die Veruirklichung und die Funktionalität der Quartier-
planung nicht veråndert bzw. in Frage gestellt werden.

S ff Abweichungen / Ausnahmen

r ln Abraågung öffentlicher und privater lnteressen sowie in Würdigung der
besonderen Umstände des EinzelFalls kann der Stadtrat bei der Baubewilli-
gungsbehÖrde geringfügige Abweichungen von diesen Quartierplanvorschrif-
ten beantragen.

VorausseEung dafilr ist, dass kein Widerspruch zum Zweck und den Zielset-
zungen der Planung gemåss $ I vorliegt. Charakter und Konzept der Bebau-
ung bzw. der Aussenraumgestaltung dürfen durch die Abweichungen nicht
beeinträchtigt werden.

2 Wesentliche Anderungen bzw. Abweichungen vom städtebaulichen Konzept,
vom architektonischen Erscheinungsbild, von der Aussenraumgestaltung oder
der Erschliessung dürfen nur aufgrund einer Quartierplan-Mutation erfolgen.

Kommentar / Hinweise

Baustellenvefuehr

Erstellung und Unterhalt der öffentlich benutzbaren Wege

Beleuchtung der allgeme¡n genutzten Wege

ökolog i sche M assn ah me n

u. a. m.

Ausnahmen bedüffen e¡nes schtiftlichen Antrages und einer
st¡chhalt¡gen Begründung. Sie werden nach Abwägung von
der Baubewillig ung sbehörde efteilt.
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Genehmigungs-
vorausseEung

Überwachung des
Vollzugs

Aufhebung fräherer
Beschlüsse

lnkrafttreten

S f2 Schluss bestimmungen

Die Genehmigung der Quartierplan-Vorschriften durch den Regierungsrat
seEt voraus, dass der gemäss $ 10 Abs. 2 erurähnte Quartierplan-Vertrag
von den Vertragsparteien allseitig untezeichnet ist.

2 Der Stadtrat überwacht die Anwendung dieser Quartierplan-Vorschriften. Das
Baubewilligungsverfahren gemäss S f 20 ff. des Raumplanungs- und Bauge-
seEes (RBG) bzw. S 86 ff. der Verordnung zum Raumplanungs- und Bauge-
seE (RBV) bleibt vorbehalten.

3 Alle im Widerspruch zu den Quartierplan-Vorschriften stehenden frilheren
Zonenvorschriften gelten ftir das Arealals aufgehoben.

a Die Quartierplan-Vorschriften treten mit der Genehmigung durch den Regie.
rungsrat in Kraft.

Kommentar/ H¡nwê¡se

Uacn Aenenmigung der Quaftierytan-Vorschrifren durch den
Regierungsrat ist der Quaftierplan-Veñrag öffentlich zu beur-
kunden (Anmerkung im Grundbuch).

Dies betñfft die Zonenvorschtiften Zentrum der Stadt Liestal
¡nnerhalb des Geltungsbere¡ches des Quarfiefp/anes.

Quart¡erplan-Reglement Quartierplanung'Mühlematt", Liestal 13



Beschlüsse

Stadt Liestal

Beschluss des Stadtrates:

Beschluss des Einwohnenates:

Referendumsfrist:

Umenabstimmung:

Publikation der Planauflage im Amtsblatt Nr. 15 vom

Planauflage vom

16. Oktober 2012

20.Mä22013

bis22. April2013

11. April2013

4. Aprilbis 3. Mai2013

Namens des Stadtrates

Der Stadtpräsident Der Stadtverwalter:/,h /2
Lukas Ott

$'"þtHìsBüliþEto."

Benedikt

Kanton

Vom Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft genehmigt
mit Beschluss ñro57? vom {#oril Z0l5 I 4. Ani"ii 2915

Publikation des Reoierunosratsbeschlusses
im Amtsblatt N¡.16 v'om )6. L{ .ZC|S
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